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NOTIZEN [BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] UEBER DIE ERBEINUNG

1474 habe Ludwig XI . von Frankreich "für seinen Schwager Erzherzog

Sigmund"  von Oesterreich mit den VIII Alten Orten die Erbeinung

aufgerichtet . In diesem Bündnis sei die gegenseitige "tädtliohe

hilff"  vereinbart worden . Insbesondere habe man festgehalten , dass

"die 4 waldtstätt den ohrten hilff gen Müessen"  und diese für die eidg.

Orte als "offne häuser"  zu gelten hätten . 1500 sei der Grundsatz

der "thettlichefnj hilff"  von Kaiser Maximilian "undt etlichen ohrten"

aufgehoben worden ; ferner seien "auch die 4 waldtstadt des Eydts endtlas-
sen worden " .

1511 hätten Kaiser Maximilian und die XIII Orte mitsamt dem Abt

von Sankt Gallen [Franz von Gaisberg ] die Erbeinung erneuert.

Darin sei in Artikel 6 einzig noch "das treuwe uff sehen gegen einan-

dem abgeredt"  worden.

Im weitern s . EA III 2, 1344 , Zeile 36- 40, 1345 , Zeile 1- 6, 1347 , Zeile
6- 9 und 16- 23.

1543 habe Kaiser Karl V . in einem Reversbrief versprochen , sämtli¬

che Punkte der 1511 geschlossenen Erbeinung getreu halten zu wollen.
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